
Hinweise zum Antrag auf 

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

Nach dem Vierten Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) 
 

 

Allgemeines: 
Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden ab dem 1.1.2005 nach den 
Regelungen des Vierten Kapitels des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) gewährt. 
 
Antragsberechtigt auf Leistungen der Grundsicherung sind alle Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet 
haben. Schon mit der Vollendung des 18. Lebensjahres sind Personen dann antragsberechtigt, wenn sie voll 
erwerbsgemindert sind und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. 
 
Allerdings stehen Leistungen der Grundsicherung nur dann zu, wenn das Einkommen nicht ausreicht, um den 
Bedarf zu decken und auch Vermögen nicht einzusetzen ist. 
 
Leben Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder Partner eine eheähnlichen Gemeinschaft zusammen, so 
wird auch das Einkommen und Vermögen des bzw. der Anderen berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus kann die Unterhaltspflicht des getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten oder 
Lebenspartners eine Rolle spielen. Die Unterhaltspflicht von Eltern und Kindern bleibt dagegen unberücksichtigt, 
es sei denn, dass im Einzelfall ein sehr hohes Einkommen vorhanden ist (jährlich 100.000 EUR oder mehr).  
 
Keinen Anspruch auf Grundsicherung haben Personen, die ihre Bedürftigkeit in den letzten 10 Jahren vor der 
Antragstellung vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. 
 
Der Antrag enthält viele leistungsrelevante Fragen, die für die Bearbeitung erforderlich sind. Durch sorgfältiges 
Ausfüllen vermeiden Sie Nachfragen und zeitliche Nachteile. 
 
Der Antrag selbst ist wie folgt aufgebaut: Seite 1: Personendaten und Unterhalt 
 Seite 2: Fragen zur individuellen Bedarfslage 
 Seite 3: Fragen zum Einkommen 
 Seite 4: Fragen zum Vermögen und sonstiges. 
 
 
Zu 1.: Persönliche Verhältnisse (Antragsseite 1) 

Eine eheähnliche Gemeinschaft besteht zwischen zusammen lebenden und wirtschaftenden Partnern 
unterschiedlichen Geschlechts, die füreinander verantwortlich fühlen. „Lebenspartner“ sind eingetragene 
Partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes. 
 
Bei mehr als zwei Personen in Ihrem Haushalt machen Sie bitte zusätzliche Angaben! 

Für die Klärung der Zuständigkeitsfrage ist es wichtig, die Aufenthaltsverhältnisse vor Aufnahme in eine 
stationäre Einrichtung (z.B. Heim, Krankenhaus u.a.m.) darzulegen. 
 
Darüber hinaus ist z.B. bei Umzug wichtig, ob am bisherigen Wohnort bereits Grundsicherungsleistungen 
gezahlt wurden. 
 
 
Zu 2.: Unterhalt (Antragsseite 1) 

Nach § 43 Absatz 2 SGB XII bleiben Unterhaltsansprüche einer grundsicherungsberechtigten Person gegenüber 
ihren Kindern und Eltern grundsätzlich unberücksichtigt, sofern deren steuerrechtliche Einkünfte unter dem 
Betrag von 100.000 EUR jährlich liegen. Das Einkommen mehrerer Kinder wird nicht zusammengerechnet. 
Sofern Anhaltspunkte vorliegen, dass die Einkommensgrenze von 100.000 EUR erreicht oder überschritten 
wird, kann verlangt werden, dass die Daten der betreffenden Personen angegeben werden. 
Unterhaltsansprüche bei getrennt Lebenden oder Geschiedenen sind generell zu verfolgen. 
 
 

Zu 3.1: Kosten der Unterkunft (Antragsseite 2) 
Zur Grundsicherung gehören auch die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. 
Ohne Beantwortung dieser Fragen ist keine Bedarfsbemessung möglich. 
 
Wenn Sie Fragen haben zur Höhe der Angemessenheit oder eine neue Wohnung suchen, so lassen Sie sich bitte 
beraten. Es wird empfohlen, vor Abschluss eines neuen Mietvertrages die Zustimmung dazu einzuholen. 
 
 
 



Zu 3.4 bis 3.6: Weitere Bedarfe, Persönliche Situation (Antragsseite 2) 
Im Einzelfall können auch weitere Bedarfe berücksichtigt werden wie: 

- Mehrbedarfe für Personen, 
a) die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder unter 65 Jahren und voll erwerbsgemindert sind und 

einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkmal „G“ haben, 
b) für werdende Mütter nach der 12. Schwangerschaftswoche, 
c) für Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für 

deren Pflege und Erziehung sorgen, 
d) kostenaufwändige Ernährung (3.4), 

- Angemessene Beiträge zur Kranken- und Pflegesicherung (3.5), 
Aufgrund  von Angaben zur persönlichen Situation (3.6) kann durch eine Beratung auch geklärt werden, 
ob weitere Bedarfe bestehen, die zu berücksichtigen sind, wie: 

- Wohnung 
- Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Erstausstattung für die Bekleidung einschl. 

Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der 
schulrechtlichen Bestimmungen, 

- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen wie Schuldenübernahme zur Sicherung der Unterkunft und 
evtl. weitere Leistungen als Darlehen. 
 
 

Zu 4.: Einkommen (Antragsseite 3) 
Grundsicherungsleistungen sind abhängig von der Höhe und der Art des Einkommens. 

Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert. 

Soweit eine spezielle Einkommensart im Vordruck nicht aufgeführt sein sollte, ist dieses Einkommen unter 
„Sonstige Einkünfte“ zu erfassen. 
 

Nicht zum anzurechnenden Einkommen gehört z.B. das Arbeitsförderungsgeld in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen.  
Wir bitten dennoch dieses Einkommen anzugeben und entsprechende Nachweise beizufügen. 
 
 
Zu 5.: Vom Einkommen evtl. absetzbare Beträge (Antragsseite 3) 
Ihr anzurechnendes Einkommen verringert sich u.a. durch gezahlte Einkommensteuern und 
Sozialversicherungsbeiträge. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen 
Einrichtungen werden nur abgesetzt, soweit diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und 
Höhe angemessen sind. Werbungskosten werden abgesetzt, soweit sie zur Erzielung des Einkommens 
notwendig sind. (Bsp.: Sterbegeldversicherung, Hausrat, Privathaftpflicht) 
 
 
Zu 6.: Bargeld, Guthaben (z.B. Spar- und Girokonten) und sonstiges Vermögen 

(Antragsseite 4 + Beiblatt) 
Zum Vermögen gehört das gesamte verwertbare Vermögen. 

 
Bitte geben Sie hier auch an, wenn Sie noch Ansprüche gegen Dritte haben.  
(z.B. Erbansprüche, Rückforderungen aus Verträgen oder Schenkungen o.ä.). 
 
 
Folgendes Vermögen muss nicht verwertet werden: 

- Vermögen, das aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage oder zur 
Gründung eines Hausstandes gewährt wird, 
 

- Kapital einschließlich seiner Erträge, das der zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder des 
Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient und dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde, 

 
- sonstiges Vermögen, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines 

Hauptgrundstücks bestimmt ist, soweit dieses Wohnzwecken behinderter, blinder oder pflegebedürftiger 
Menschen dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Verwertung des 
Vermögens gefährdet würde, 
 

- angemessener Hausrat; dabei sind die bisherigen Lebensverhältnisse der nachfragenden Person zu 
berücksichtigen 

 
- Gegenstände, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbtätigkeit 

unentbehrlich sind, 
 

- Familien- und Erbstücke, deren Veräußerung für die nachfragende Person oder seine Familie eine 
besondere Härte bedeuten würde, 



 
- Gegenstände, die zur Befriedigung geistiger, besonders wissenschaftlicher oder künstlerischer 

Bedürfnisse dienen und deren Besitz nicht Luxus ist, 
 

- ein angemessenes selbstgenutztes Hausgrundstück. Die Angemessenheit bestimmt sich nach der Zahl 
der Bewohner, dem Wohnbedarf (zum Beispiel behinderter, blinder oder pflegebedürftiger Menschen), 
der Grundstücksgröße, der Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstattung des Wohngebäudes sowie 
dem Wert des Grundstücks einschließlich des Wohngebäudes. 

 
- kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte; dabei ist eine besondere Notlage der nachfragenden 

Personen zu berücksichtigen  
(grundsätzlich für jede in § 19 Absatz 3, § 27 Absatz 1 und 2 und § 41 des Zwölften Sozialgesetzbuches 
genannte volljährige Person sowie für jede alleinstehende minderjährige Person 5.000 EUR, für jede 
andere überwiegend unterhaltene Person zuzüglich 500 EUR) 

 
 
Zu 7.: Vermögensübertragungen (Antragsseite 4) 
Diese Angaben sind von Bedeutung für die Bewertung und Berechnung von Ansprüchen, die sich aus 
Vermögensübertragungen (z.B. Schenkung, Übergabevertrag, Altenteil, vorweggenommene Erbfolge) ergeben 
können. 
 
 
 
 
 
 

 

Wichtiger Hinweis: 

 

Bitte vergessen Sie nicht, den Antrag zu unterschreiben! 

 

 


